
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Lenne-Ruhr 

        Ralf Reinecke 
 
       Kreissportwart 
       Lenne - Ruhr  
 
       0171/1559777 
       ralfreinecke@ymail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Iserlohn, den 06.12.2020 

Rundschreiben Nr. 05  Saison 2020/21 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

leider wird auch unser Pokalwettbewerb der Corona-Pandemie zum Opfer fallen, da der 

WTTV ja nun mitgeteilt hat, dass auch die Pokalwettbewerbe nicht stattfinden können. 

 

-------------- 

Zitat aus der Beschlussfassung WTTV Vorstand für Sport 4.12.2020: 

Für Turniere (Westdeutsche Meisterschaften, Ranglistenspiele, andro WTTV-

Cup, offene Turniere), Pokalwettbewerbe und Mannschaftsmeisterschaften 

gilt ein Austragungsverbot bis zum 28.2.2021. 

 

 

Vielen Dank nochmal an den TuS Ende, der sich ja als Veranstalter gemeldet 

hatte und dies hoffentlich auch in der kommenden Saison noch einmal 

machen wird. 

 

Ich hoffe aber, dass der Pokalwettbewerb in der nächsten Saison 21/22 wieder laufen wird.  

 

https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2020/12/Vorstand-fuer-Sport-2020-12.pdf
https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2020/10/Vorstand-fuer-Sport-2020-10.pdf


 

 

Ordnungsstrafen:      ---------- 

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass bei einem Nichtantreten bei Pokalspielen (sei 

es Herren oder Senioren) die festgesetzte Ordnungsstrafe fällig wird (siehe WO). Auch das 

unentschuldigte Fehlen bei Kreis -/ oder Bezirksmeisterschaften bzw. Ranglistenspielen 

zieht eine Ordnungsstrafe nach sich, und: eine Meldung zur Rangliste verpflichtet auf jeden 

Fall zur Zahlung des Startgeldes!!! 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 

(RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche  nach Bekanntgabe der Entscheidung  (siehe §  

12  Abs. 2  Nr.  1, §  9 RuVo)  an den Spruchausschuss des Bezirks Arnsberg, Thomas 

Suchantke, Lerchenweg 6, 59469 Ense, zu richten. Vereine müssen  die  Genehmigung  der  

nach  §  26  BGB  vertretungsberechtigten  Personen  bzw.  die Genehmigung  der nach ihrer 

Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch 

ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe 

§ 15 RuVo) auf das Konto des Bezirks Arnsberg. 

Der Kostenvorschuss ist unter Angabe des überweisenden Vereins, der Vereins-Nummer auf 

das unten stehende Konto des Bezirks Arnsberg einzuzahlen. 

Volksbank Sprockhövel, SEPA BIC: GENODEM1SPO, IBAN: DE97 4526 1547 0007 0009 01 

 

Der Kreis Lenne - Ruhr wünscht Euch Allen ein schönes, ruhiges 

Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Jahr 2021, sowie natürlich viel 

Gesundheit. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ralf Reinecke 

Kreissportwart Lenne-Ruhr TT



 

 

        


